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(54) Staubfilterbeutel für Staubsauger

(57) Bei einem Staubfilterbeutel für Staubsauger, in
Gestalt eines Blockbodenbeutels, mit einem zwei einan-
der gegenüberliegende Flachwände (10, 11) bildenden
Beutelkörper (2) aus flexiblem Filtermaterial und einer
an einem der Längsenden des Filterbeutels (1) angeord-
neten, eine Durchtrittsöffnung (9) aufweisenden Halte-
platte (4) zum Halten des Filterbeutels (1) im Staubsau-
ger, wobei der Beutelkörper (2) zwei jeweils an eine der
Flachwände (10, 11) angesetzte und endseitig miteinan-
der verbundene Bodenpartien (12, 13) aufweist, die un-
terhalb der Halteplatte (4) angeordnet sind und einen fest
mit der Halteplatte (4) verbundenen Beutelkörperboden
(16) bilden, so dass in der Gebrauchslage die Halteplatte
(4) quer zu den Flachwänden (10, 11) steht und die Flach-
wände (10, 11) im Abstand zueinander gehalten werden,
wobei die Halteplatte (4) auf der Außenseite der ersten
der beiden Bodenpartien (12) angeordnet ist und die
zweite Bodenpartie (13) eine nach innen eingefaltete,
gegen die Innenseite der ersten Bodenpartie (12) gelegte
und sich längs der Halteplatte (4) erstreckende Boden-
falte (23) bildet und wobei der Beutelkörperboden (16)
eine der Durchtrittsöffnung (9) der Halteplatte (4) be-
nachbarte Eintritts-Lochanordnung (19) aufweist, enthält
die erste Bodenpartie (12) ein erstes Eintrittsloch (22)
und ist die Bodenfalte (23) der zweiten Bodenpartie (13)
so weit nach innen eingefaltet, dass ihr Faltenscheitel
(26) etwa in der Mitte des ersten Eintrittsloches (22) an-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubfilterbeutel für
Staubsauger, in Gestalt eines Blockbodenbeutels, mit ei-
nem zwei einander gegenüberliegende Flachwände bil-
denden Beutelkörper aus flexiblem Filtermaterial und ei-
ner an einem der Längsenden des Filterbeutels ange-
ordneten, eine Durchtrittsöffnung aufweisenden Halte-
platte zum Halten des Filterbeutels im Staubsauger, wo-
bei der Beutelkörper zwei jeweils an eine der Flachwände
angesetzte und endseitig miteinander verbundene Bo-
denpartien aufweist, die unterhalb der Halteplatte ange-
ordnet sind und einen fest mit der Halteplatte verbunde-
nen Beutelkörperboden bilden, so dass in der Ge-
brauchslage die Halteplatte quer zu den Flachwänden
steht und die Flachwände im Abstand zueinander gehal-
ten werden, wobei die Halteplatte auf der Außenseite der
ersten der beiden Bodenpartien angeordnet ist und die
zweite Bodenpartie eine nach innen eingefaltete, gegen
die Innenseite der ersten Bodenpartie gelegte und sich
längs der Halteplatte erstreckende Bodenfalte bildet und
wobei der Beutelkörperboden eine der Durchtrittsöffnung
der Halteplatte benachbarte Eintritts-Lochanordnung
aufweist.
[0002] Blockbodenbeutel, auch Klotzbodenbeutel ge-
nannt, werden sowohl bei Haushaltsstaubsaugern als
auch bei gewerblich eingesetzten Staubsaugern verwen-
det. Dabei wird mittels eines Staubsaugergebläses ein
Saugstrom erzeugt, der die mit dem Staub oder derglei-
chen Partikel beladene Luft in einen Saugschlauch und
von dort durch die Durchtrittsöffnung der Halteplatte und
die Eintritts-Lochanordnung des Beutelkörperbodens in
das Beutelinnere fördert. Die in der angesaugten Luft
enthaltenen Partikel werden von der aus Filtermaterial
bestehenden Wandung des Beutelkörpers zurückgehal-
ten. Die vom Staub befreite Luft durchdringt die Beutel-
wandung und wird in die Umgebung ausgeblasen.
[0003] Blockbodenbeutel sind üblicherweise an einem
ihrer Längsenden beispielsweise durch Anbringen einer
Schweißnaht oder eines durch mehrmaliges Umschla-
gen und Kleben hergestellten Faltwickels verschlossen
und weisen am entgegengesetzten Längsende eine die
Verbindung zum Staubsauger herstellende Halteplatte
auf.
[0004] Bei einem aus der EP 1 192 890 B1 bekannten
Staubfilterbeutel erstreckt sich die Bodenfalte minde-
stens über die Breite der Halteplatte und geht in eine
außen auf dem Staubbeutelmaterial aufliegende Über-
faltung über. Dies ergibt einen entsprechend großen Ma-
terialaufwand.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Staubfilterbeutel der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, der nicht nur einen verhältnismäßig
einfachen Aufbau aufweist sondern für dessen Herstel-
lung möglichst wenig Filtermaterial erforderlich ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die erste Bodenpartie ein erstes Eintrittsloch
enthält und dass die Bodenfalte der zweiten Bodenpartie

so weit nach innen eingefaltet ist, dass ihr Faltenscheitel
etwa in der Mitte des ersten Eintrittsloches angeordnet
ist.
[0007] Auf diese Weise sind die beiden jeweils an eine
der Flachwände angesetzten Bodenpartien im Wesent-
lichen gleich groß. Sind die Halteplatte und die erste Bo-
denpartie beispielsweise gleich breit und ist die Durch-
trittsöffnung der Halteplatte in Breitenrichtung mittig an-
geordnet, wird für die zweite Bodenpartie ebenfalls nur
ein in der Breite der Halteplatte entsprechender Materi-
albereich benötigt, so dass man mit einem minimalen
Materialaufwand auskommt.
[0008] Der Faltenscheitel kann ununterbrochen über
das erste Eintrittsloch hinweg verlaufen. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass die beiden am Faltenschei-
tel ineinander übergehenden Faltenschenkel der zweiten
Bodenpartie jeweils ein vom Faltenscheitel ausgehen-
des Eintritts-Halbloch enthalten, so dass die beiden Ein-
tritts-Halblöcher am Faltenscheitel ineinander überge-
hen, wobei die beiden Eintritts-Halblöcher benachbart
zur zugewandten Hälfte des ersten Eintrittsloches ange-
ordnet sind. In beiden Fällen kann der Luftstrom in das
Beutelinnere eintreten, da die eine Hälfte des Eintrittslo-
ches der ersten Bodenpartie unmittelbar in das Beute-
linnere mündet und im erstgenannten Falle die Boden-
falte entweder durch den Luftstrom oder einen am Staub-
sauger angeordneten Anschlussstutzen weggedrückt
wird, während im zweitgenannten Falle die andere Hälfte
des Eintrittsloches fluchtend zu den dem Beutelinneren
zugewandten, sich überdeckenden Eintritts-Halblöchern
der zweiten Bodenpartie angeordnet ist.
[0009] Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0010] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der Zeichnung im Einzelnen erläutert.
Es zeigen:

Figur 1 einen Ausgangsbeutel für die Fertigung eines
erfin- dungsgemäßen Staubfilterbeutels in
dem Pfeil I, III in Figur 5 entsprechender Drauf-
sicht,

Figur 2 den Ausgangsbeutel nach Figur 1 in entge-
gengesetz- ter Draufsicht entsprechend Pfeil
II, VI in Figur 5,

Figur 3 einen aus dem Ausgangsbeutel gemäß den
Figuren 1 und 2 durch Einfalten von Seiten-
falten und Anbrin- gen der Halteplatte entstan-
dener Zwischenbeutel in der Figur 1 entspre-
chender Draufsicht gemäß Pfeil I, III in Figur
5, wobei die Halteplatte nur sche- matisch ein-
gezeichnet ist,

Figur 4 den Zwischenbeutel nach Figur 3 in entgegen-
gesetz- ter, der Figur 2 entsprechender Drauf-
sicht gemäß Pfeil II, IV in Figur 5,
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Figur 5 den Zwischenbeutel nach den Figuren 3 und
4 im Schnitt gemäß der Schnittlinie V-V in Fi-
gur 3 in vergrößerter Teildarstellung,

Figur 6 die Anordnung nach Figur 5 während des Ein-
faltens der Bodenfalte,

Figur 7 die Anordnung nach den Figuren 5 und 6 nach
Fertig- stellung des erfindungsgemäßen
Staubfilterbeutels und

Figur 8 den erfindungsgemäßen Staubfilterbeutel im
den Fi- guren 5 bis 7 entsprechenden Schnitt
in verkleiner- ter Gesamtansicht (Figur 7 zeigt
einen Ausschnitt aus Figur 8), wobei sich der
Beutel in seiner Gebrauchslage befindet.

[0011] Der aus den Figuren 7 und 8 im fertigen Zustand
hervorgehende Staubfilterbeutel 1 weist die Gestalt ei-
nes Blockbodenbeutels (diese Beutelart wird in der Pra-
xis auch Klotzbodenbeutel genannt) auf und setzt sich
aus einem Beutelkörper 2 und einer an einem Längsende
3 des Filterbeutels 1 angeordneten Halteplatte 4 zusam-
men.
[0012] Der Beutelkörper 2 besteht aus flexiblem Filter-
material, das ein- oder mehrlagig sein kann. Die Art des
Filtermaterials ist vorliegend von untergeordneter Be-
deutung. Es kommen die üblichen Materialien infrage,
insbesondere zumindest im Wesentlichen aus Kunststoff
bestehende Faserstrukturen. Vorliegend handelt es sich
um ein schweißbares Vliesmaterial.
[0013] Die Halteplatte 4 ist steif ausgebildet und be-
steht aus Kunststoff. Sie dient zum Festlegen des Filter-
beutels 1 in einem Staubsauger, der eine entsprechende
Aufnahme für die Halteplatte aufweist. Die Halteplatte 4
hat im Wesentlichen die Gestalt eines länglichen Recht-
ecks. Die Längsrichtung der Halteplatte 4 und somit de-
ren Längsränder 6, 7 verlaufen quer zur Längsrichtung
8 des Filterbeutels 1. Die Halteplatte 4 ist in Figur 3 nur
schematisch eingezeichnet. Sie wird beim Ausführungs-
beispiel von einem Spritzgussteil gebildet und kann zur
Materialersparnis Durchbrechungen und zur Fixierung
im Staubsauger am Umfang vorstehende Vorsprünge
aufweisen. Die Halteplatte 4 enthält ferner eine Durch-
trittsöffnung 9 für den Durchtritt der vom Staubsauger
angesaugten Staubluft.
[0014] Der Beutelkörper 2 bildet zwei einander gegen-
überliegende Flachwände 10, 11, die bei dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel eine rechteckige Gestalt auf-
weisen. An jede der beiden Flachwände 10, 11 ist am
dem Längsende 3 zugewandten Wandende eine Beutel-
körper-Bodenpartie 12 bzw. 13 einstückig angesetzt, de-
ren Enden 14, 15 miteinander verbunden sind. Dies kann
beispielsweise durch Kleben oder mittels eines gekleb-
ten Faltwickels oder insbesondere durch Schweißen er-
folgen. Es ist jedoch auch möglich, die beiden Boden-
partien 12, 13 einstückig ineinander übergehen zu las-
sen, so dass die beiden Flachwände 10, 11 zusammen

mit den beiden Bodenpartien 12, 13 von einem einstük-
kigen Filtermaterial gebildet werden können.
[0015] Die beiden Bodenpartien 12, 13 sind beim fer-
tigen Filterbeutel 1 unterhalb der Halteplatte 4 angeord-
net und bilden einen fest mit der Halteplatte 4 verbunde-
nen Beutelkörperboden 16. Auf diese Weise ergibt sich,
dass in der aus den Figuren 7 und 8 hervorgehenden
Gebrauchslage die Halteplatte 4 quer zu den von der
Halteplatte 4 abstehenden Flachwänden 10, 11 steht und
die Flachwände 10, 11 im Abstand zueinander hält.
[0016] Am dem Längsende 3 entgegengesetzten
Längsende 17 ist der Beutelkörper 2 geschlossen, bei-
spielsweise indem die Flachwände 10, 11 miteinander
verschweißt oder durch einen geklebten Faltwickel fest
und dicht miteinander verbunden sind. In der Gebrauchs-
lage verlaufen die beiden Flachwände 10, 11, wie aus
Figur 8 ersichtlich ist, in Richtung zur querstehenden Hal-
teplatte 4 hin spitzwinkelig voneinander weg. Die beiden
Bodenpartien 12, 13 stehen in der Gebrauchslage jeweils
entlang einer Biegelinie 20 bzw. 21 winkelig von der zu-
gewandten Flachwand 10 bzw. 11 ab.
[0017] Für Verpackungszwecke wird der Filterbeutel
1 flach zusammengelegt, indem man die Halteplatte 4
zusammen mit dem Beutelkörperboden 16 um eine der
beiden Biegelinien, zweckmäßigerweise um die Biegeli-
nie 20 als Schwenkzentrum in Richtung gemäß Pfeil 18
zur von der Biegelinie 20 abgehenden Flachwand 10 hin
einschwenkt. Die andere Flachwand 11 wird dabei ent-
sprechend abgeknickt.
[0018] Der Beutelkörperboden 16 weist eine der
Durchtrittsöffnung 9 der Halteplatte 4 benachbarte Ein-
tritts-Lochanordnung 19 auf, so dass die angesaugte
Staubluft durch die Durchtrittsöffnung 9 und die Eintritts-
Lochanordnung 19 in das Beutelinnere gelangt. Die in
der Staubluft enthaltenen Partikel werden von der Wan-
dung des Beutelköpers 2 zurückgehalten. Die von den
Staubpartikeln befreite Luft gelangt durch die Wandung
des Beutelkörpers 2 hindurch nach außen.
[0019] Die Halteplatte 4 ist auf der Außenseite einer
der beiden Bodenpartien des Beutelkörpers 2, vorlie-
gend auf der an die Flachwand 10 angesetzten Boden-
partie 12 angeordnet und fest, insbesondere durch Kle-
ben mit dieser verbunden, so dass sich nicht nur ein fe-
ster Zusammenhalt ergibt sondern gleichzeitig der Über-
gang von der Durchtrittsöffnung 9 der Halteplatte 4 zur
Eintritts-Lochanordnung 19 des Beutelkörperbodens 16
nach außen hin abgedichtet wird.
[0020] Die erste Bodenpartie 12 erstreckt sich, ausge-
hend von ihrer Biegelinie 20, über die Durchtrittsöffnung
9 der Halteplatte 4 hinweg und enthält ein erstes Ein-
trittsloch 22, das Bestandteil der Eintritts-Lochanordnung
19 und fluchtend zur Durchtrittsöffnung 9 der Halteplatte
4 angeordnet ist.
[0021] Die zweite Bodenpartie 13 bildet eine nach in-
nen eingefaltete, gegen die der Halteplatte 4 abgewandte
Innenseite der ersten Bodenpartie 12 gelegte und sich
längs der Halteplatte 4 erstreckende Bodenfalte 23 mit
zwei Faltenschenkeln 24, 25, die an einem Faltenscheitel
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26 ineinander übergehen. Im Schnitt gesehen erstreckt
sich der eine Faltenschenkel 24 von der Biegelinie 21,
an der die zweite Bodenpartie 13 an die Flachwand 11
angesetzt ist, bis zum Faltenscheitel 26. Der andere Fal-
tenschenkel 25 erstreckt sich von dem Faltenscheitel 26
bis zum Ende 15 der zweiten Bodenpartie 13.
[0022] Die Bodenfalte 23 ist so weit nach innen einge-
faltet, dass ihr Faltenscheitel 26 etwa in der Mitte des
ersten Eintrittsloches 22 der ersten Bodenpartie 12 an-
geordnet ist, so dass der Faltenscheitel 26 etwa entlang
der sich in Längsrichtung 5 der Halteplatte 4 erstrecken-
den Durchmesserlinie des ersten Eintrittsloches 22 ver-
läuft. Die beiden Faltenschenkel 24, 25 enthalten jeweils
ein vom Faltenscheitel 26 ausgehendes, d.h. am Falten-
schenkel 26 randoffenes Eintritts-Halbloch 27, 28. Die
beiden Eintritts-Halblöcher 27, 28 gehen somit am Fal-
tenscheitel 26 sozusagen ineinander über und überdek-
ken sich. Die beiden Eintritts-Halblöcher 27, 28 sind fer-
ner benachbart zur zugewandten Hälfte des ersten Ein-
trittsloches 22 angeordnet, so dass die Eintritts-Lochan-
ordnung 19 einerseits des Faltenscheitels 26 von der der
Biegelinie 20 zugewandten Hälfte der Durchtrittsöffnung
9 der Halteplatte 4 und andererseits des Faltenscheitels
26 von der der Biegelinie 20 abgewandten Hälfte der
Durchtrittsöffnung 9 und den beiden mit dieser fluchten-
den Eintritts-Halblöchern 27, 28 der zweiten Bodenpartie
13 gebildet wird.
[0023] Im gestreckten Zustand der zweiten Bodenpar-
tie 13, d.h. vor dem Einfalten der Bodenfalte 23, ergeben
die beiden Eintritts-Halblöcher 27, 28 ein zusammenhän-
gendes zweites Eintrittsloch 29, das dem an der ersten
Bodenpartie 12 angeordneten ersten Eintrittsloch 22 ent-
spricht.
[0024] Der der ersten Bodenpartie 12 zugewandte Fal-
tenschenkel 24 ist fest und dicht mit der ersten Boden-
partie 12 verbunden. Ferner sind die beiden Falten-
schenkel 24, 25 fest und dicht miteinander verbunden.
Das jeweilige Verbinden erfolgt zweckmäßigerweise
durch Kleben, insbesondere durch Heißkleben.
[0025] Wie bereits erwähnt, sind die Enden 14, 15 der
beiden Bodenpartien 12, 13 fest miteinander verbunden.
Dabei sind die beiden Bodenpartien 12, 13 zweckmäßi-
gerweise in der Nachbarschaft des betreffenden Längs-
randes 7 der Halteplatte 4 miteinander verbunden.
[0026] Die Halteplatte 4 und der Beutelkörperboden
16 sind rechtwinkelig zur Längsrichtung 5 etwa gleich
breit. Ferner ist die Anordnung zweckmäßigerweise so
getroffen, dass die Durchtrittsöffnung 9 der Halteplatte 4
in Breitenrichtung der Halteplatte 4 mittig an dieser und
das erste Eintrittsloch 22 fluchtend zur Durchtrittsöffnung
9 angeordnet ist und dass der Faltenscheitel 26 der Bo-
denfalte 23 in halber Breite der Halteplatte 4 verläuft.
[0027] Bevor auf weitere Einzelheiten und die Ferti-
gung des Filterbeutels 1 eingegangen wird, wird noch
darauf hingewiesen, dass der Filterbeutel 1 an seinen
beiden Seiten jeweils eine zwischen die beiden Flach-
wände 10, 11 nach innen eingefaltete, über ihre gesamte
Länge ausstülpbare Seitenfalte 30, 31 aufweist, die beim

Gebrauch des Filterbeutels 1, wenn sich dieser durch die
eingesaugte Luft aufbläht, ausgestülpt wird, so dass sich
das Beutelvolumen entsprechend vergrößert.
[0028] Bei der Fertigung des Filterbeutels 1 wird zu-
nächst ein Ausgangsbeutel 32 (siehe Figuren 1 und 2)
hergestellt, der von zwei gleich großen und gleich kon-
turierten Zuschnitts-Materialstücken 33, 34 aus dem Fil-
termaterial gebildet wird, die aufeinander gelegt und ih-
rem Umfangsrand entlang miteinander verschweißt wer-
den, so dass eine umlaufende Schweißnaht 35 gebildet
wird, die sich aus aufeinanderfolgenden Schweißnaht-
bereichen zusammensetzt. Einer dieser Schweißnaht-
bereiche, der Schweißnahtbereich 47, verbindet beim
fertigen Filterbeutel 1 die beiden Enden 14, 15 der beiden
Bodenpartien 12, 13. Ein anderer Schweißnahtbereich,
der Schweißnahtbereich 48, verbindet bei fertigem Fil-
terbeutel 1 am der Halteplatte 4 entgegengesetzten Beu-
tel-Längsende 17 die beiden Flachwände 10, 11 mitein-
ander.
[0029] Jeder der beiden Zuschnitts-Materialstücke 33,
34 bildet einen beim fertigen Filterbeutel 1 die jeweilige
Flachwand 10, 11 ergebenden Flachwand-Materialbe-
reich 37, 38, einen die jeweilige Bodenpartie 12, 13 er-
gebenden Bodenpartie-Materialbereich 39, 40 und an je-
der Seite einen Seitenfaltenschenkel-Materialbereich
41, 42, bzw. 43, 44.
[0030] Nach dem Verbinden der beiden Zuschnitts-
Materialstücke 33, 34 miteinander wird durch beide Bo-
denpartie-Materialbereiche 41, 42 hindurch eine durch-
gehende Ausnehmung 45 angebracht, die bei fertigem
Filterbeutel 1 einerseits das erste Eintrittsloch 22 der er-
sten Bodenpartie 12 und andererseits das zweite Ein-
trittsloch 29 der zweiten Bodenpartie 13 ergibt. Die bei-
den Eintrittslöcher 22, 29 werden also in einem einzigen
Schritt hergestellt und fluchten zwangsläufig miteinan-
der. Aus dem zweiten Eintrittsloch 29 entstehen später
die beiden bereits erwähnten Eintritts-Halblöcher 27, 28.
[0031] Anschließend werden die beiden Seitenfalten
30, 31 nach innen zwischen die beiden Flachwand-Ma-
terialbereiche 37, 38 eingefaltet. Dabei wird die eine Sei-
tenfalte 30 von den beiden Seitenfaltenschenkel-Mate-
rialbereichen 41 und 43 und die andere Seitenfalte 31
von den beiden anderen Seitenfaltenschenkel-Material-
bereichen 42, 44 gebildet. Die beiden seitlichen
Schweißnahtbereiche 49, 50 ergeben nach dem Einfal-
ten der Seitenfalten 30, 31 deren Seitenfaltenscheitel 51,
52.
[0032] Nach dem Einfalten der Seitenfalten 30, 31 wird
auf dem Bodenpartie-Materialbereich 39 des Zuschnitts-
Materialstücks 33 die Halteplatte 4 befestigt, so dass sich
der aus den Figuren 3 und 4 hervorgehende Zwischen-
beutel 53 ergibt.
[0033] Sodann wird der der Halteplatte 4 abgewandte
Bodenpartie-Materialbereich 40 des anderen Flach-
wand-Materialbereichs 38 eingefaltet, so dass die Bo-
denfalte 23 gebildet wird. Dieser Einfaltvorgang ist aus
Figur 6 ersichtlich. Gleichzeitig biegt sich der erste Bo-
denpartie-Materialbereich 39, der die Halteplatte 4 trägt,
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an der Biegelinie 20 vom Flachwand-Materialbereich 37
ab. Beim Einfalten der Bodenfalte 23 entstehen aus dem
zweiten Eintrittsloch 29 die beiden Eintritts-Halblöcher
27, 28. Die Bodenfaltenschenkel 24, 25 werden ganz zu-
sammengeklappt und gegen den ersten Bodenpartie-
Materialbereich 39 bzw. die erste Bodenpartie 12 gelegt.
Dabei werden die beiden Bodenfaltenschenkel 24, 25
miteinander und der Seitenfaltenschenkel 25 mit der er-
sten Bodenpartie 12 verklebt.
[0034] Die zweite Bodenpartie 13 weist eine dem Bo-
denfaltenscheitel 26 entsprechende Sollfaltlinie 54 auf.
Diese Sollfaltlinie 54 kann von einer Schweißlinie gebil-
det werden, die in das betreffende Zuschnitts-Material-
stück 34 eingebracht worden ist.
[0035] Ferner ist zweckmäßigerweise vorgesehen,
dass mindestens einer der beiden Bodenfaltenschenkel,
beim zweckmäßigen Ausführungsbeispiel der der Halte-
platte 4 abgewandte Bodenfaltenschenkel 24, insbeson-
dere durch Heißprägen in sich verfestigt ist. Dieses Ver-
festigen erfolgt bereits im Zuschnitt-Materialstück 34, wie
aus den Figuren 2 und 4 hervorgeht. Es handelt sich um
den mit Kreuzschraffur dargestellten Verfestigungsbe-
reich 55. Diese Materialverfestigung ergibt nicht nur eine
stabile Gegenfläche beim Zusammenkleben der Boden-
faltenschenkel 24, 25 sondern verhindert auch ein Schä-
digen des Filtermaterials beim Heißkleben.
[0036] Schließlich können im Falle von mehrlagigem
Filtermaterial die die zweite Bodenpartie 13 bildenden
Materiallagen punktartig und/oder linienartig und/oder
flächig verschiebefest miteinander verbunden sein, so
dass sich die Materiallagen beim Falten der Bodenfalte
23 nicht gegeneinander verschieben können. Zweckmä-
ßigerweise erfolgt das Verbinden der Materiallagen
durch Schweißen oder Kleben. Beim Ausführungsbei-
spiel erfolgt dieses Verbinden der Materiallagen einer-
seits des Bodenfaltenscheitels 26 durch den Verfesti-
gungsbereich 55 - fehlt ein solcher Verfestigungsbereich,
würde beispielsweise eine Schweißlinie genügen - und
andererseits des Bodenfaltenscheitels 26 durch eine
Schweißlinie 56.
[0037] Bei dem dargestellten und beschriebenen Aus-
führungsbeispiel enthalten die beiden Faltenschenkel
24, 25 der Bodenfalte 23 jeweils ein vom Faltenscheitel
26 ausgehendes Eintritts-Halbloch 27, 28, so dass die
beiden Eintritts-Halblöcher 27, 28 am Faltenscheitel 26
ineinander übergehen, wobei die beiden Eintritts-Halb-
löcher 27, 28 benachbart zur zugewandten Hälfte des
ersten Eintrittsloches 22 angeordnet sind.
[0038] Prinzipiell können diese Halblöcher 27, 28 je-
doch auch weggelassen werden, so dass der Falten-
scheitel ununterbrochen über das erste Eintrittsloch 22
hinweg verläuft. Diese Ausführungsform ist ohne weite-
res vorstellbar, so dass auf eine gesonderte Darstellung
verzichtet wurde. In diesem Falle wird beim Betrieb der
das Eintrittsloch 22 überquerende Bereich der Bodenfal-
te durch den ankommenden Luftstrom oder einen am
Staubsauger angeordneten, durch das Eintrittsloch 22
gesteckten Anschlussstutzen zur Seite gedrückt, so dass

die Luft praktisch ungestört in das Beutelinnere gelangt.
Das Weglassen der Eintritts-Halblöcher erniedrigt die
Fertigungskosten, da das Lochen der zweiten Bodenpar-
tie 13 und das abdichtende Verkleben der Faltenschen-
kel 24, 25 entfallen.

Patentansprüche

1. Staubfilterbeutel für Staubsauger, in Gestalt eines
Blockbodenbeutels, mit einem zwei einander gegen-
überliegende Flachwände (10, 11) bildenden Beu-
telkörper (2) aus flexiblem Filtermaterial und einer
an einem der Längsenden des Filterbeutels (1) an-
geordneten, eine Durchtrittsöffnung (9) aufweisen-
den Halteplatte (4) zum Halten des Filterbeutels (1)
im Staubsauger, wobei der Beutelkörper (2) zwei je-
weils an eine der Flachwände (10, 11) angesetzte
und endseitig miteinander verbundene Bodenparti-
en (12, 13) aufweist, die unterhalb der Halteplatte
(4) angeordnet sind und einen fest mit der Halteplatte
(4) verbundenen Beutelkörperboden 16 bilden, so
dass in der Gebrauchslage die Halteplatte (4) quer
zu den Flachwänden (10, 11) steht und die Flach-
wände (10, 11) im Abstand zueinander gehalten wer-
den, wobei die Halteplatte (4) auf der Außenseite
der ersten der beiden Bodenpartien (12) angeordnet
ist und die zweite Bodenpartie (13) eine nach innen
eingefaltete, gegen die Innenseite der ersten Boden-
partie (12) gelegte und sich längs der Halteplatte 4
erstreckende Bodenfalte (23) bildet und wobei der
Beutelkörperboden (16) eine der Durchtrittsöffnung
(9) der Halteplatte (4) benachbarte Eintritts-Lochan-
ordnung (19) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Bodenpartie (12) ein erstes Eintritts-
loch (22) enthält und dass die Bodenfalte (23) der
zweiten Bodenpartie (13) so weit nach innen einge-
faltet ist, dass ihr Faltenscheitel (26) etwa in der Mitte
des ersten Eintrittsloches (22) angeordnet ist.

2. Staubfilterbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden am Faltenscheitel
(26) ineinander übergehenden Faltenschenkel (24,
25) der zweiten Bodenpartie (13) jeweils ein vom
Faltenscheitel (26) ausgehendes Eintritts-Halbloch
(27, 28) enthalten, so dass die beiden Eintritts-Hal-
blöcher (27, 28) am Faltenscheitel (26) ineinander
übergehen, wobei die beiden Eintritts-Halblöcher
(27, 28) benachbart zur zugewandten Hälfte des er-
sten Eintrittsloches (22) angeordnet sind.

3. Staubfilterbeutel nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Eintritts-Halblöcher
(27, 28) der zweiten Bodenpartie (13) jeweils eine
einer Hälfte des ersten Eintrittsloches (22) der ersten
Bodenpartie (12) entsprechende Gestalt aufweisen.

4. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Durchtrittsöff-
nung (9) der Halteplatte (4) in Breitenrichtung der
Halteplatte (4) mittig an dieser und das erste Ein-
trittsloch (22) fluchtend zur Durchtrittsöffnung (9) an-
geordnet ist und dass der Faltenscheitel (26) der Bo-
denfalte (23) etwa in halber Breite der Halteplatte (4)
verläuft.

5. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Boden-
partie (12, 13) in der Nachbarschaft eines Längsran-
des der Halteplatte (4) miteinander verbunden sind,
beispielsweise durch eine Schweißnaht (47).

6. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass er an seinen bei-
den Seiten jeweils eine zwischen die beiden Flach-
wände (10, 11) nach innen eingefaltete, über ihre
gesamte Länge ausstülpbare Seitenfalte (30, 31)
aufweist.

7. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Boden-
partie (13) eine dem Faltenscheitel (26) entspre-
chende Sollfaltlinie (54) aufweist.

8. Staubfilterbeutel nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sollfaltlinie (54) von einer
Schweißlinie gebildet wird.

9. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass im Falle von mehr-
lagigem Filtermaterial die die zweite Bodenpartie
(13) bildenden Materiallagen punktartig und/oder li-
nienartig und/oder flächig verschiebefest miteinan-
der verbunden sind.

10. Staubfilterbeutel nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Materiallagen durch
Schweißen oder Kleben miteinander verbunden
sind.

11. Staubfilterbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Fal-
tenschenkel (24, 25) der Bodenfalte (23) aufeinan-
der befestigt sind.

12. Staubfilterbeutel nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Faltenschenkel (24,
25) durch Kleben, insbesondere durch Heißkleben
aufeinander befestigt sind.

13. Staubfilterbeutel nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens einer der
Faltenschenkel (24, 25), insbesondere durch
Heißprägen, in sich verfestigt ist.
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